
Vereinbarung  

zwischen  

der Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat, Rathaus, 34117 Kassel  

im folgenden „Stadt“  

und  

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di – Landesbezirk Hessen  

im folgenden „Gewerkschaft“  

Präambel 

Die vertragsschließenden Parteien betrachten die gleichgewichtige Mitbestimmung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als wesentlichen Bestandteil der Leitung des auf das 
Gemeinwohl gerichteten städtischen Konzerns der städtischen Gesellschaften. Sie verfolgen 
weiterhin das Ziel, die Mitbestimmung über den durch das Betriebsverfassungsgesetz 
vorgegebenen Rahmen hinaus zu erweitern, ohne dabei den bestimmenden Einfluss der 
Stadt auf die Tätigkeit ihrer Eigengesellschaften zu beseitigen. Seit der Vereinbarung vom 
24.11./1.12.1987 sind, durch die Entflechtungsmaßnahmen der Bundesnetzagentur zu 
diesem Konzern weitere Gesellschaften hinzugekommen, in denen die Stadt direkt bzw. 
indirekt alleiniger oder Mehrheitsgesellschafter ist und in denen wesentliche Teile des 
Personals beschäftigt werden, dass bisher der erweiterten Mitbestimmung unterlag. 

Mit der vorliegenden Vereinbarung wird daher die Vereinbarung über die erweiterte 
Mitbestimmung im KVV-Konzern vom 24.11./1.12.1987 ergänzt.  

§ 1 Aufsichtsrat  

(1) Die Stadt Kassel weist die KVV GmbH nach §14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages an, 
als Eigentümerin der Anteilsmehrheit der Städtische Werke AG dafür zu sorgen, dass diese 
als Mehrheitsgesellschafterin der Städtische Werke Netz GmbH und MSB/MDL GmbH 
folgendes sicherstellt: Beide Gesellschaften legen im Gesellschaftsvertrag fest, dass die 
Gesellschaft einen Aufsichtsrat erhält, für den die Regelungen des Mitbestimmungsvertrages 
vom 24.11./01.12. 1987 sinngemäß gelten.  

§ 2 Schlussbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 

(2) Sie ergänzt die Vereinbarung vom 24.11./1.12.1987 und kann nur mit dieser gemeinsam 
von jeder Vertragspartei innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der jeweiligen 
Kommunalwahl mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.  

Kassel / Frankfurt am Main, den  
 
Stadt Kassel  
 
 
________________ _________________  
Hilgen  Dr. Barthel  
Oberbürgermeister Stadtkämmerer  
 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Land esbezirk Hessen,  
vertreten durch die Landesbezirksleitung  
 
 
________________ _________________ _________________  
Bothner Haindl Gerland  
Landesbezirksleiter Landesfachbereichsleiter Verhandlungsführer 


